
15. Januar 2026

Geschenkter Baum – jetzt anmelden und für

mehr Bäume im Stadtgebiet sorgen

Mit der Auslieferung von 76 Bäumen schließt die Landeshauptstadt

Mainz die Aktion „Geschenkter Baum“ für das Jahr 2025 ab und hat

bisher bereits über 350 Bäume an Mainzer Gartenbesitzer:innen

verschenkt.

Das Grün- und Umweltamt organisiert das Projekt und stellt dabei

Gartenbesitzer:innen aus dem Mainzer Stadtgebiet Laubbäume zur

Pflanzung und dauerhaften Pflege in ihrem Garten zur Verfügung. Ziel ist

es, damit die Anzahl der aus ökologischer Sicht wertvollen

Laubbaumbestände im dicht besiedelten Stadtgebiet zu erhöhen und

hierzu auch private Grundstücke als Pflanzorte zu nutzen.

„Unser Projekt wird inzwischen im achten Jahr umgesetzt und stößt nach

wie vor auf große Resonanz. Besonders in den vergangenen Jahren ist

das Interesse noch einmal deutlich gestiegen. Daher möchten wir das

erfolgreiche Angebot auch in diesem Jahr fortführen und planen erneut,

bis zu 100 Anträge anzunehmen“, so Umweltdezernentin Janina



Steinkrüger.

Die Antragsteller:innen werden in der Reihenfolge der Antragsstellung

vom Grün- und Umweltamt angeschrieben und können im Anschluss aus

einer Vorschlagsliste ihren Wunschbaum auswählen. Dabei reicht die

Palette der angebotenen Baumarten vom kleinkronigen Zierbaum oder

Obstbaum bis hin zum großen Allee- oder Parkbaum.  

Ein Fachunternehmen des Garten- und Landschaftsbaus liefert die

bestellten Bäume mit Beginn der nächsten Pflanzperiode, also gegen

Ende des Jahres 2026, zusammen mit dem notwendigen Bindematerial

bis zur Grundstücksgrenze aus. Die Hochstammbäume haben dann

bereits eine Höhe zwischen drei und fünf Metern. Mit Hilfe einer

ausführlichen Pflanzanleitung sollte es Hobbygärtner:innen gelingen,

ihren „Geschenkten Baum“ fachgerecht zu pflanzen und diesen

dauerhaft zu pflegen. 

Interessierte können ab dem 15. Januar 2026 auf der Homepage der

Landeshauptstadt Mainz unter www.mainz.de/geschenkter-baum das

entsprechende Antragsformular abrufen. Zu beachten ist, dass über das

Programm „Geschenkter Baum“ bestehende Verpflichtungen zur

Ersatzpflanzung aus Bescheiden der Rechtsverordnung zum Schutz des



Baumbestandes nicht ausgeglichen werden können. 
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